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1 Anlass und Aufgabenstellung 
In der Samtgemeinde Herzlake ist in der Gemeinde Lähden die Aufstellung des B-Plans Nr. 
64 vorgesehen. Da sich durch die Maßnahme die Veränderung die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts erheblich beeinträchtigen kann, besteht nach der zuständi-
gen Naturschutzbehörde die Notwendigkeit einer Potenzialabschätzung, die die mögliche 
Betroffenheit der Artengruppen Vögel (Brutvögel) umfassen soll. Mit einer Potenzialabschät-
zung soll dargestellt werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es im Verlauf der Um-
setzung des Vorhabens bei bestimmten Tierarten zu Verbotstatbeständen nach § 
44 (1) BNatSchG kommen kann und ob ggf. umfänglichere artenschutzrechtliche Prüfungen 
notwendig werden können. 
Die nachfolgende Arbeit basiert auf einer im Sommer 2019 durchgeführten Begehung. 

2 Lage des Planvorhabens und Beschreibung des Untersuchungsgebiets 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 64 „südlich der Jahnstraße“ liegt zentral in der 
langgestreckt ausgedehnten Ortschaft Lähden, deren Lage im Raum des Emslands in Abbil-
dung 1 zu sehen ist. Naturräumlich liegt die Gemeinde in der „Ems-Hunte-Geest und Düm-
mer Geestniederung“ und gehört nach der Zuordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuord-
nung zu den biogeographischen Regionen nach FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlanti-
sche biogeographische Region). Das Untersuchungsgebiet umfasst die vom BBP 64 über-
planten zwei Teilgebiete A und B. Die Ausdehnung des Untersuchungsgebietes ist der Ab-
bildung 2 zu entnehmen. Es stellt sich als Ackerfläche dar, die in 2019 mit Getreide bestellt 
war und zum Zeitpunkt der Begehung bereits abgemäht war (s. Abbildung 3). Das Teilgebiet 
B verläuft entlang einer Friedhofshecke und des Holunderwegs (s. Abbildung 5 und Abbil-
dung 6) Das unmittelbar umgebende Landschaftsbild ist neben Siedlungsbebauung und klei-
neren Still- und Fließgewässern durch ähnliche Flächen geprägt, auf denen sich Acker oder 
Grünländer mit Gehölzreihen oder Waldstücken abwechseln.  
 

 
Abbildung 1: Lage des Plangebiets im landschaftlichen Raum des Emslands.  
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 Quelle: verändert nach Open Topomap (www. opentopomap.org). 

 
Abbildung 2: Plangebiet des BBP 64 Lähden (Schraffur Fläche A und weiter südlich Fläche B). Quelle Satelli-

tenbild: Verändert nach Google Earth © 2019, GeoBasis DE/BKG © 2009. Quelle Zeichnung: 
Entwurf BBP Nr. 64"Südlich der Jahnstraße", Stand 22.03.2019. 

 

3 Methodik 
Es erfolgte eine einmalige Begehung im Sommer 2019 zur Beurteilung des Habitats und zur 
Anfertigung der Fotos. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Erfassung von Nisthabitatstruk-
turen gelegt, um das Spektrum der dort zu erwartenden Artengilden skizzieren zu können. 

4 Befund 

4.1 Brutvögel 
Der überplante Bereich (Gebiet A und B) stellt sich als Getreideacker dar. Es konnten inner-
halb und im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets (eine im Osten an das Plangebiet an-
grenzende Hecke) in erster Linie Bruthabitatstrukturen sog. "Allerweltsarten" angetroffen 
werden. Das sind Vogelarten, die aufgrund ihrer wenig spezifischen Ansprüche überall und 
meistens häufig anzutreffen sind und zudem häufig in der unmittelbaren Nähe von Siedlun-
gen oder Hofstellen anzutreffen sind. Ihr Schutzstatus "besonders geschützt" nach 
BNatschG entspricht dem aller europäischen Vögel und bedeutet im Umkehrschluss (noch) 
keine spezielle Bedrohung wie es zum Beispiel bei der Einordnung in einer der Gefähr-
dungskategorien (1-3) der Roten Liste Niedersachsens oder Deutschlands der Fall ist. 
Die angelegte Hecke (s. Abbildung 4) aus Arten, die sich auch in der Pflanzliste des BBP-
Entwurfs finden, bietet für viele einheimische Vögel Brut- und Lebensraum, aber die Wahr-
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scheinlichkeit, dass streng geschützte Arten oder Arten der Gefährdungskategorien der Ro-
ten Liste innerhalb der Gehölzreihe ihr Brutrevier besetzen wird als gering eingeschätzt. 
Getreide als Feldfrucht bietet verschiedenen Offenlandarten geeigneten Brut- und Lebens-
raum. Der überplante Acker bietet aber für geschützte Offenlandarten wie Weihen, Kiebitz 
und Feldlerche aufgrund seiner unmittelbaren und langjährig bestehenden Nähe zur Sied-
lungsbebauung und damit zu Menschen, Fahrzeugen und Haustieren keine geeigneten po-
tenziellen Niststätten. Die Fluchtdistanzen dieser Arten sind überwiegend deutlich größer als 
der überplante Ackerteil.  
 
Erläuterungen: Rote Liste: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nipkov 

2015), RL D: Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Grüneberg et al. 2015), RL-
Nds TLW: Rote Liste Niedersachsen Tiefland West 

 Gefährdungsgrad: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet  
 BNatSchG: Besonders und streng geschützte Arten gemäß § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 
 

5 Beschreibung der Wirkfaktoren  

• Gehölzuwandlung/Fällarbeiten 
Die Vorbereitung überplanter Flächen kann hier randständig baubedingt die Rodung von 
bestehender Strauchvegetation bedeuten. 

• Bodenentnahmen, Abgrabungen, Aufschüttungen 
Die Einrichtung eines Neubaugebiets erfordert baubedingt umfassende Bodenarbeiten 
für Fundamente, Straßenbau, Drainage und Ausschachtungen. Bodenveränderungen 
können großen Einfluss auf die Habitatqualität für Insekten haben, die die Nahrungs-
grundlage der meisten Vogelarten bilden. 

• Erschütterungen 
Erschütterungen durch Maschinen und Fahrzeuge während der Bauzeit haben durch 
Scheuchwirkung einen Effekt auf die Biotopqualität. 

• Licht 
Mit Störungen durch Licht (Beleuchtung von Fahrzegen, Baumaschinen, Straßenbe-
leuchtung) ist bau- wie anlagebedingt zu rechnen. 

• Schallemissionen 
Es kommt bau- wie anlagebedingt zu Lärmbelastungen durch Fahrzeuge und Arbeitsma-
schinen/Autos, die sich negativ auf störungsempfindliche Tierarten im nahen Umfeld 
auswirken können. 

• Visuelle Reize 
Die Anwesenheit von Menschen in der Nähe von möglichen Nahrungs- oder Vermeh-
rungsstätten störungsempfindlicher Arten bedeutet meist ein Unterlaufen der Fluchtdis-
tanzen dieser Arten und eine dauerhafte Scheuchwirkung. Diese Auswirkungen bestehen 
während der Bauzeit wie auch alltags anlagebedingt. 

 

6 Rechtliche Grundlagen 
Artenschutzrechtliche Verbote 
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören; 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten er-
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heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert; 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen 
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinn des § 18 Absatz 2 Satz 1, die die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig 
sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: Sind in 
Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot 
des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere beson-
ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor. 
Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen 
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten 
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den 
besonders geschützten oder den streng geschützten gehören, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 
14 BNatSchG geregelt. 
 
Besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Ra-
tes vom 09.12.1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels (Abl. L 61 vom 03.03.1997, S. 1, L 100 vom 17.04.1997, S. 
72, L 298 vom 01.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.04.2006, S. 26), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 08.04.2008, S. 3) geändert worden ist, aufge-
führt sind, 
b) nicht unter Punkt a) fallende 
aa) Tier und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,  
bb) europäische Vogelarten, 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt 
sind; 
 
Streng geschützte Arten: 
besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  
aufgeführt sind; 
Den einheimischen europäischen Vogelarten kommt im Schutzregime des § 44 Abs. 1 
BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den 
besonders geschützten Arten; hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng 
geschützten Arten gleichgestellt. Weiter sind einzelne europäische Vogelarten über die Bun-
desartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng geschützte 
Arten definiert. 
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Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht zuständigen 
Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zugelassen 
werden. Dies ist u.a. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
sozialer oder wirtschaftlicher Art möglich. 
Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-
geben sind und sich der Erhaltungszustand einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 
16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG eitergehende Anforderungen enthält. 
 

7 Beurteilung der zu erwartenden Beeinträchtigungen der Arten des An-
hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie aller anderen Vogelarten 

Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 verboten, wild le-
bende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören. Die Erheblichkeit ist erreicht, sobald sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn durch die Störung der 
Bestand oder die Verbreitung von Anhang IV-Arten bzw. europäischen Vogelarten nachteilig 
beeinflusst wird. Zu berücksichtigen sind daher auch Handlungen, die Vertreibungseffekte 
bewirken oder Fluchtreaktionen auslösen. Weitere für die Planung zu berücksichtigende, 
streng geschützte Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie neben Vögeln wurden im Rahmen 
dieser Potenzialabschätzung nicht betrachtet. 
Unter Berücksichtigung verschiedener Gefährdungskriterien und der speziellen Habitatan-
sprüche werden in diesem Rahmen die Arten der oben aufgeführten Tiergruppen ermittelt, 
die hinsichtlich der Verbote des § 44 BNatSchG zu prüfen sind. Dabei werden besonders wie 
auch streng geschützte Arten nach ihren Brut-Lebensraumschwerpunkten zu ökologischen 
Gilden zusammengefasst. Folgende Kriterien werden angewendet, um diese näher zu be-
trachtenden Tierarten auszuwählen: 
 
• Wirkungsbetroffenheit von Brutvorkommen bzw. Reproduktion im nahen Umfeld des 

Eingriffsbereichs. 
  
 
• Gefährdung 
Folgende Arten sind detailliert zu betrachten: 
− Vogelarten, die in einer Gefährdungskategorie der Roten Liste von Niedersachsen bzw. 

der regionalisierten Liste des Tieflands West sind (RL 0, 1, 2, 3 nach Krüger et al. 8. Fas-
sung Stand 2015), 

− Vogelarten, deren Erhaltungszustand als ungünstig bis unzureichend oder ungünstig bis 
schlecht einzustufen ist, 

− Koloniebrüter, 
− Vogelarten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die Deutschland in hohem Maße 

verantwortlich ist, sobald eine Rechtsverordnung nach § 54 BNatSchG vorliegt. 
Für alle anderen Vogelarten gilt, dass eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung 
bei Einhaltung der empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen wegen ihrer weiten Verbreitung, 
der fehlenden Gefährdung und des daher anzunehmenden günstigen Erhaltungszustandes 
nicht zu vermuten ist. 
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7.1 Brutvogelarten 
Die Beurteilung erfolgt für zusammengefasste Gruppen von Arten gleicher Habitatansprüche 
(ökologische Gilden) mit unterschiedlichem Schutzstatus für die im UG vorkommenden 
Habitate.  
 
Sträucher und Gebüsche bewohnende Arten 
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an oder in 
Sträuchern und/oder verstrauchten Gräben sowie ihre Niststätten am Boden oder im Geäst 
von Hecken und Büschen im umfeld sonst offener Flächen haben. 
 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: potenziell möglich  
Die Strauchbestände entlang der Plangebietsgrenze im Osten bieten diesen Arten gute 
Bedingungen für Niststätten und insektenreiche Feldrandstreifen zur Nahrungssuche. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben kann anteilig Vegetation innerhalb des überplanten Bereichs auf Höhe 
des Tennisplatz beseitigt werden. Hierdurch können potentielle Brutstätten verlorengehen 
und Individuen verletzt oder getötet werden. Die Arten sind im Landschaftsraum jedoch 
verbreitet, so dass sich die Verluste von potenziellen Brutstätten bei Einhaltung der 
Empfehlungen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nicht signifikant auf die jeweiligen 
Erhaltungsziele der lokalen Population auswirken. Die ökologische Funktionalität der 
betroffenen Fortpflanzungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  
Für Vogelarten, die Strauchvegetation als Lebens- und Fortpflanzungsstätten benötigen, 
entstehen mit der geplanten Anlage von Ausgleichspflanzungen sowie der vorgegebenen 
Anlage von Gärten und Gehölzanpflanzungen im geplanten Wohngebiet zudem neue 
geeignete Habitate. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Rodungsarbeiten werden außerhalb der 
Hauptbrutzeit von Vögeln (15. März bis 31. Juli) durchgeführt. 
Prognose des Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und optische 
Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen können aber 
aufgrund der geringen Empfindlichkeit dieser Arten gegenüber anthropogenen Störungen 
ausgeschlossen werden. Aufgrund des Angebots an Sträuchern und Wege säumenden 
Gehölzen in angrenzenden Bereichen ist eine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen 
Population nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Offenland und Halboffenland bewohnende Arten  
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt in niedriger 
Vegetation am Boden von Grünland oder Agrarflächen sowie ihre Niststätten am Boden in 
Mulden in oder zwischen Vegetation haben. Halboffenlandarten nutzen niedrige Sträucher 
oder einzeln stehende Bäume in sonst offener, wenig unterbrochener Landschaft als 
Nistgelegenheit und Lebensraum.  
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: potenziell möglich, durch die Nähe zur 
Siedlungsbebauung aber für gefährdete Arten unwahrscheinlich 
Die Randstreifen und die Ackerfläche des Plangebiets bieten diesen Arten ausreichende 
Bedingungen. Durch das Vorhaben wird die überplante Ackerfläche größtenteils verdichtet, 
versiegelt und in ihrer Struktur damit so stark verändert, dass sie als Brutstätte für 
Offenlandarten nicht mehr nutzbar ist. Hierdurch können potenzielle Brutstätten 
verlorengehen und Individuen verletzt oder getötet werden. Die Arten sind im 
Landschaftsraum jedoch verbreitet, so dass sich die Verluste von potenziellen Brutstätten bei 
Einhaltung der Empfehlungen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nicht signifikant auf 
die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen Population auswirken. Die ökologische 
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Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Baufeldvorbereitung werden außerhalb der 
Hauptbrutzeit von Vögeln (15. März bis 31. Juli) durchgeführt. 
Prognose des Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und optische 
Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen sind wegen der 
Kleinräumigkeit der Planfläche und einer bestehenden Gewöhnung durch die unmittelbare 
Nähe zum bestehenden Siedlungsgebiet unwahrscheinlich, können aber nicht 
ausgeschlossen werden. Eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen Population ist nicht 
zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 

8 Fazit und Empfehlungen 
 
Unter Betrachtung der Situation im Sommer 2019 ist der Eingriff durch den B-Plan Nr. 64 in 
das bestehende Ökosystem der ansässigen europäischen Vogelarten aus Sicht des Arten-
schutzes als gering herauszustellen. 
 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist das Bauvorhaben unter Beachtung der in den jeweiligen 
Artengilden beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen nicht als bedenklich einzustufen. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass für die im UG potenziell ansässigen europäischen 
Vogelarten wegen ihrer Anpassungsfähigkeit besonders bei den meist landesweit günstigen 
Erhaltungszuständen der sog. „Allerweltsarten“ bei Eingriffen nicht mit populationsrelevanten 
Beeinträchtigungen zu rechnen ist und somit nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 BNatSchG verstoßen wird. Dem allgemein für alle Vogelarten gültige Tötungsverbot 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann durch die in den jeweiligen Artengilden beschrie-
benen Maßnahmen entsprochen werden. Die Entfernung von Büschen auf dem durch das 
Vorhaben beanspruchten Bereich muss vor oder nach der Hauptbrutzeit (15.03. bis 31.07.) 
erfolgen. 
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10 Anhang 

 
Abbildung 3: Plangebiet (Teilgebiet A) und die angrenzende Jahnstraße mit Siedlungsbebauung 

 
Abbildung 4:  Detail: Gehölzreihe am östlichen Plangebietsrand 
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Abbildung 5: Bereich des Teilgebiet B am Holunderweg 

 
Abbildung 6: Bereich des Teilgebiet B: Friedhofhecke am Holunderweg 
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